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Landsgeschwornen - Gericht.

i^. Es besteht aus 30 Gliedern, von denen
«lis jeder Landschaft höchstens zwey und nicht weniger
als emö sein dörftn.

lS. Das Landgeschworncn-Gericht bewacht
die Constitution; weiset die daw'derhandlendc Gewalt
zur Ordnung; schlägt, wo es es nöthig .findet, in ge-
setzlicher Form und Zeit, VcrfassNngS-Abändcrungen vor;
dcurchcilt die Constitutionaiität der Initiât ven des
Landraths sowohl, als der Gekctzbeschlüße des Volks-
ausschnsscs; (S. i8. 59.) Ist endlich Mittler zwi-
schcn dem Landrath und dem Volksausschnsse, wenn
jener diesem zweymal einen Gcsetzbeschluß init Einwen-
düngen zurücksendet. (S. §. 59.) Er hat Antheil an
wichtigen Wahlen. (S. §§. 6. 10. 14. 17. is.)

17. Alle Jahr trelten zwey Glieder aus dem
Landsgcschmpmcn - Gericht; — es ergänzt sich selbst
aus der Totalität der helvetischen Bürger.

§. is. Da das Landsgeschwornen-Gericht von
der höchsten Bedeutung »st; da die Glieder desselben
Einsichten mit Rechtschassenheit in einem nicht gemei-
ucn^ Grade in sich vereinigen sollen; da es sich selbst
ergänzt: so kömmt äs auf die ersten Ernennungen an.
Fallen diese gut ans, so werden sie es zu ewigen Zeiten
seyn. Weder Volk noch Volkgeimine können hier
wählen; es fehlt ihnen an Dach- und Person-
Kenntniß; und die übrigen Theile der zwey höchsten
Gewalten werden mit Beyhülfe der Jury selbst, also
erst nach ihrer Ernennung, gewählt: — Es bleibt so-
mit kein anders Mittel übrig als den Männern,
oder der fremden Macht, die diese Constitution
der Schweiz geben würden, das Recht einzuräumen,
die ersten Ernennungen zum Geschwornen-
Gericht nach ihrem besten Wissen und Ge-
wissen zu machen. Dies sey der Lohn für ihr
Verdienst um eine bessere Ordnung der Dinge; der
einzige, nachdem sie geizen, der einzige, den man
ihnen gewähren soll.

î- 19. Recapitulation der Gesetzcs-Organisation.
Die Initiative aller Gesetze hat der Landrath unter
dem Vorsitze des LandstatthattcrS. Er sendet die
Gesetz-Forderung an das Landgcschwornen - Gericht,
dieses entscheidet, ob sie constitutioncll ist, oder nicht.
Im leztern entkräftet er sie; im erster» schikt er sie
an den Volksausschuß; dieser giebt den verlangten
Gefttzbeschluß und überweist ihn dem Landgeschwornen-
Gericht, das denn auch wieder dessen Constitutionali-
tat beurtheilt; und wenn der Beschluß inconstitutions-
maßig, denselben zernichtet; vice versa aber ihn dem
Landrathe zusendet. Der Landrath aber heißt den Ee-
sehbeschluß gnt, oder hat Einwendungen dagegen zu
machen. Ist das erste, so wird mit dein Beschluß der
«rfahrungsverslich auf ein Jahr angestellt. Ereignet
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sich aber daS zweyte, dann durchgeht der VoWaus-
schuß die gemachten Einwürfe des Landrakhs; benuzt
sie, wo er sie gegründet findt; und schikt dann wie-
der verändert, oder unverändert, (in lezterm Falle
aber mit dem Motifcn) auf demselben Weg, wie daS
erste Mal, den Beschluß dem Landrathe z.'i. Nimmt
dieser ihn wieder nicht an, so sendet der Volksaus-
schuß denselben sammt allen Einwenduugen un) Moti-
sen an das Landsgcschwornen-Gericht. Dieses tritt
nun als Mittler zwischen beyden Partheyen auf, hebt
die Schwierigkeiten, — und schikt dcu Gesetzesbeschlnß
dem Landammann zur Vollziehung zu. Alle Gesetz-
beschlösse werden nach einem jährigen Ersahrungsver-
suche von der Vvlksgcmeine oder verworfen, oder
deftntif zu Gesetzen erhoben.

In der richterlichen Gewalt würde ich nicht son-
ders große Veränderungen vorzuschlagen haben; ich
würde Friedensrichter verlange» uno den obersten
Gerichtshoof wegerkennen. Die Schatzkammer, un»
die Cantonsgewalten, würde ich sehr vereinfachen.
Alle Wahlen, die durch Wahlmänncr geschehen, würde
das Volk unmittelbar machca u. s. w.

Beschluß: die Unterstatthalter ernennen die
Maréchaussées.

Das Vollziehungsdirektorium in Erwägung, daß
es in den Grundsätzen der Constitution liegt, denjeni-
gen Aurhoritäten und Beamten die Ernennung der
Untergeordneten für jene Geschäftsführung zu überlas-
sen, für d«e sie verantwortlich find;

In Erwägung, daß jeder Grundsatz auf die Un«
terstatthalter in Rüksicht der MarecheusseeS anwcnd-
bar ist in dem diese leztere unter ihrer unmittelbare»
Aufsicht stehen;

Nach hierüber angehörtem Bericht seines Kriegs-
ministers,

beschließt:
1. Die Ernennung der Maréchaussées bleibt den

Unterstatthaltern überlassen, indem sie für dieselben
verantwortlich sind.

2. Zur Vollziehung des gegenwärtigen Beschluss
scs ist der Kriegsminister beauftragt. Er soll in das
Tagblatt der Gesetze eingerückt werden.

Bern, dcu 12. Wintcrmonat 1799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums, Vice-Gen.Sekr.
B r t a t t c.
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